
Anlage 4 - Beförderungslisten

Begriffsklärungen

Schulbegleitung:

Busbegleitung:

R/U:

R/NU:

Fahrdienst

intern Schüler*in muss hin- und zurück befördert werden

extern externer Fahrdienst befördert Schüler*in

selbst Schüler*in wird durch Elternteil gefahren

Einzelne Schüler*innen haben eine externe Schulbegleitung. Diese Schulbegleitung begleitet den*die 

Schüler*in während der Schüler*innenbeförderung. Diese Begleitperson ist in den einzelnen Losen 

vermerkt und benötigt einen eigenen Sitzplatz. In einem solchen Fall ist zu gewährleisten, dass die 

individuelle Schulbegleitung direkten Zugriff auf den*die zu betreuende*n Schüler*in hat. Die 

Schulbegleitung ist nicht vom Fahrdienst zu stellen. Die Sitzplätze für die Schulbegleitung sind im 

Angebot mit einzukalkulieren.

Sofern in den Adressverzeichnissen für eine*n Schüler*in der Hinweis „Busbegleitung erforderlich“ 

aufgeführt ist, muss der*die Unternehmer*in diese Person in einem Fahrzeug mit einer Busbegleitung 

befördern. Eine Busbegleitung begleitet den*die Schüler*in nur während der 

Schüler*innenbeförderung. Das Beförderungsunternehmen hat die Busbegleitungen auf Anforderung 

der Schule zu stellen. Die Kosten für Busbegleitungen werden in den einzelnen Losen gesondert 

aufgeführt und müssen gesondert abgerechnet werden. Aktuell wird weder in Los 1 noch in Los 2 eine 

Busbegleitung gestellt.

Rollstuhl umsetzbar. Schüler*in kann im Bus auf einen Sitz umgesetzt werden. Der Rollstuhl fährt im 

Gepäckraum.

Rollstuhl nicht umsetzbar. Schüler*in kann im Bus nicht umgesetzt und muss im Rollstuhl sitzend 

befördert werden. 


